
Jahresabschlüsse per 31.12.2017 der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbunds  

und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen  

 

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe  

vom 15. Januar 2019 

 

Die 14. Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe hat in ihrer 10. 

Sitzung am 11.10.2018 die Vorlagen 14/1643 und 14/1658 bezüglich der Feststellung der ge-

prüften Jahresabschlüsse per 31.12.2017 der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes 

Westfalen und der LWL-Maßregelvollzugseinrichtungen Westfalen beschlossen: 

 

Vorlage 14/1643: 

Feststellung der geprüften Jahresabschlüsse pund Lageberichte zum 31.12.2017 der 

Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes Westfalen 

1. Die Jahresabschlüsse per 31.12.2017 der u.a. Kliniken des LWL-PsychiatrieVerbundes 

Westfalen werden entsprechend den in der Anlage zur Vorlage beigefügten Bilanzen zum 

31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV) 2017 gemäß § 5 Nr. 3 GemKHBVO 

und § 20 Abs. 2 GemKHBVO festgestellt:  

 LWL-Universitätsklinikum Bochum 

 LWL-Klinik Dortmund 

 LWL-Klinikum Gütersloh 

 LWL-Klinik Hemer 

 LWL-Klinik Herten 

 LWL-Klinik Lengerich 

 LWL-Klinik Lippstadt 

 LWL-Klinik Marsberg 

 LWL-Klinik Münster 

 LWL-Klinik Paderborn  

 LWL-Klinik Warstein 

 LWL-Klinik Marl 

 LWL-Universitätsklinik Hamm 

 LWL-Kinder- und Jugendklinik Marsberg  

 LWL-Klinik Dortmund - Elisabethklinik 

 

2.  Die Jahresabschlüsse per 31.12.2017 der drei LWL-Pflegezentren und LWL-Wohnverbünde 

Lippstadt, Marsberg und Warstein werden entsprechend den in der Anlage zur Vorlage beige-

fügten Bilanzen zum 31.12.2017 und GuV 2017 gemäß § 4 Nr. c und § 26 Abs. 2 EigVO NRW 

festgestellt. 

 

3.  Die Jahresergebnisse 2017 aller oben aufgeführten Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVer-

bundes werden den Gewinnrücklagen zugeführt. Die verbleibenden Bilanzgewinne werden 

ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen. 

 

4. Aus den erwirtschafteten Gewinnrücklagen erfolgen Entnahmen für Investitionen/Baumaß-

nahmen sowie für die Abschreibungen der aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen in 2017. 

 

5.  Die Entlastung des Gesundheits- und Krankenhausausschusses bzw. des Ausschusses LWL-

Pflegezentren und LWL-Wohnverbünde für das Wirtschaftsjahr 2017 wird gemäß § 5 Nr. 3 

GemKHBVO i. V. m. § 96 GO NRW bzw. § 4 EigVO NRW festgestellt. 

 

https://www.lwl.org/bi-lwl/si010_e.asp?YY=2014&MM=12&DD=31


Beschlussvorschlag für den Gesundheits- und Krankenhausausschuss bzw. Ausschuss LWL-

Pflegezentren und LWL-Wohnverbünde: 

 

6. Die Entlastung der Betriebsleitungen der Einrichtungen des LWL-PsychiatrieVerbundes 

Westfalen wird gemäß § 6 Abs. 5 GemKHBVO bzw. § 5 Abs. 5 EigVO NRW festgestellt. 

 

Vorlage 14/1658: 

Feststellung der Jahresabschlüsse und Jahresberichte 2017 der LWL-

Maßregelvollzugskliniken Westfalen 

1. Die Jahresabschlüsse 2017 des LWL-Zentrums für Forensische Psychiatrie Lippstadt, der 

LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloß Haldem, des LWL-Therapiezentrums für Forensische 

Psychiatrie Marsberg, der LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine, der LWL-Maßregelvollzugs-

klinik Herne und der LWL-Klinik für Forensische Psychiatrie Dortmund werden entsprechend 

den in der Anlage zur Vorlage beigefügten Bilanzen zum 31.12.2017 und der Gewinn- und 

Verlustrechnung 2017 gem. § 5 Nr. 3 GemKHBVO und § 20 Abs. 2 GemKHBVO festgestellt. 

2. Die Jahreserüberschüsse der Gewinn- und Verlustrechnung 2017 der Maßregelvollzugsklinik 

Schloss Haldem, der LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine und der LWL-Klinik für Forensi-

sche Psychiatrie Dortmund werden auf neue Rechnung vorgetragen. Der Jahresüberschuss der 

LWL-Maßregelvollzugsklinik Herne wird in Gewinnrücklagen eingestellt. Der verbleibende 

Bilanzgewinn des LWL-Zentrums für Forensische Psychiatrie Lippstadt und des LWL-Thera-

piezentrums für Forensische Psychiatrie Marsberg wird auf neue Rechnung vorgetragen.  

 

3.Die Entlastung des Gesundheits- und Krankenhausausschusses für das Wirtschaftsjahr 2017 

wird gemäß § 5 Nr. 3 GemKHBVO i.V.m. § 96 GO NRW bzw. § 4 EigVO NRW festgestellt. 

 

Beschlussvorschlag für den Gesundheits- und Krankenhausausschuss: 

  

4. Die Entlastung der Betriebsleitungen der LWL-Maßregelvollzugskliniken wird gemäß § 6 

Abs. 5 GemKHBVO bzw. § 5 Abs. 5 EigVO NRW festgestellt. 

Die Bestätigungsvermerke der GPA NRW als zuständige Abschlussprüferin liegen für alle 

LWL-Kliniken vor. Allen Einrichtungen wurde der Bestätigungsvermerk für das Wirtschafts-

jahr 2017 uneingeschränkt erteilt. 

 

 

Die Jahresabschlüsse sind von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) mit folgendem 

Ergebnis geprüft worden: 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Bochum der Ruhr_Universität Bochum. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 

zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner 

GmbH, Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 04.05.2018 den nachfolgend dargestellten Uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des LWL- Universitätskli-

nikums Bochum der Ruhr-Universität Bochum für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 

https://www.lwl.org/bi-lwl/si010_e.asp?YY=2015&MM=12&DD=31


geprüft. Durch § 30 KHGG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung er-

streckt sich daher auch insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche 

Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Auf-

stellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 

Vorschriften der KHBV sowie des Lageberichtes nach den Vorschriften der GemKHBVO so-

wie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwor-

tung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 

der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-

hung der Buchführung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzu-

geben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstan-

des nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-

liche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Gregor Loges 

 



 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Dortmund. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 07.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL-Klinik Dort-

mund für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW wurde 

der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die 

zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 

Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und des Lagebe-

richts nach den Vorschriften der GemKHBVO sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 

18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Kranken-

hauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht 

sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus wir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstan-

des nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-

liche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 



Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinikum Gütersloh. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie 

sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des LWL-Klinikums Gü-

tersloh - für das Geschäftsjahr vom 01.01 bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW 

wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere 

auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach 

§ 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach 

den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und des Lage-

berichts nach den Vorschriften der GemKHBVO liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht 

sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus wir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstan-

des nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-

liche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht entspricht den 



gesetzlichen Vorschriften, steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Hemer. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 07.07.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL-Klinik Hemer - 

Hans-Prinzhorn-Klinik - für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 30 

KHGG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch 

insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresab-

schlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 

und des Lageberichts nach den Vorschriften der GemKHBVO sowie die Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-

fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den La-

gebericht sowie den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstan-

des nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-

liche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-



gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Gregor Loges 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Herten. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 04.05.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL-Klinik Herten, 

Herten für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW wurde 

der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die 

zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 

Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und des Lagebe-

richtes nach den Vorschriften der GemKHBVO sowie die Verwendung der Fördermittel nach 

§ 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Kranken-

hauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht 

sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 



Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstan-

des nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-

liche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Lengerich. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 03.07.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL-Klinik Lengerich 

für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW wurde der 

Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die 

zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 

Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und des Lagebe-

richts nach den Vorschriften der GemKHBVO sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 



18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Kranken-

hauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den Lagebericht 

sowie den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB, § 106 GO NRW und § 30 KHGG 

NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 

planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 

durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 

durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit 

beurteilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegen-

standes nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-

lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 

rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 

der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-

chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 

für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Gregor Loges 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Lippstadt. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH, Gütersloh, bedient.  

- 



Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – der LWL-Klinik Lippstadt nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und den 

Lagebericht der LWL-Klinik Lippstadt für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. 

Durch § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand fest-

gelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame 

und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buch-

führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften, der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung sowie 

die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung 

der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführ-

ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 

und über den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 30 KHGG NRW i.V.m. 

§ 21 GemKHBVO NRW abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-

legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergän-

zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 



Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

 GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Marsberg. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH, Gütersloh, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – der LWL-Klinik Marsberg nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und den 

Lagebericht der LWL-Klinik Marsberg für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. 

Durch § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand fest-

gelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame 

und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buch-

führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften, der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung sowie 

die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung 

der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführ-

ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 

und über den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 30 KHGG NRW i.V.m. 

§ 21 GemKHBVO NRW abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-

legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt. 



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergän-

zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Thomas Siegert 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Münster. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 26.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL-Klinik Münster 

für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW wurde der 

Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die 

zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 

Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und des Lagebe-

richts nach den Vorschriften der GemKHBVO liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-

führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung, den Lagebericht sowie den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstan-

des nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

- 



gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-

liche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-

men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 

Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Thomas Siegert 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Paderborn. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL-Klinik Pader-

born für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW wurde 

der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch insbesondere auf die 

zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 

Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und des Lagebe-

richts nach den Vorschriften der GemKHBVO liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-

führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung, den Lagebericht sowie den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 



Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstan-

des nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-

liche Umfeld der Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-

men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 

Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2017 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Warstein. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich 

der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH, Gütersloh, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – der LWL-Klinik Warstein nach KHG unter Einbeziehung der Buchführung und den 

Lagebericht der LWL-Klinik Warstein für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. 

- 



Durch § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand fest-

gelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame 

und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buch-

führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der 

Satzung sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 

uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 

Buchführung und über den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 30 KHGG 

NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-

legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergän-

zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 



Thomas Siegert 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Kinder- und Jugendklinik Hamm. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH, 

Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 08.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL- Universitätskli-

nik Hamm der Ruhr-Universität Bochum, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psycho-

therapie und Psychosomatik für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 

30 KHGG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher 

auch insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 

Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahres-

abschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der 

KHBV und des Lageberichtes nach den Vorschriften der GemKHBVO sowie die Verwendung 

der Fördermittel nach § 18 Abs. 1KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-

führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung, den Lagebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstan-

des nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-

liche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 



Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Jugendpsychiatrie Dortmund Elisabeth-Klinik. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 

zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner 

GmbH, Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 06.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL-Klinik Dort-

mund - Elisabeth-Klinik - für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 30 

KHGG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch 

insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW durch die gesetzlichen Vertreter. Die Buchführung 

und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 

und den Vorschriften der KHBV und des Lageberichts nach den Vorschriften der GemKHBVO 

sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verant-

wortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-

lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein-

beziehung der Buchführung sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstan-

des nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-

liche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 



Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht enstpricht den 

gesetzlichen Bestimmungen, steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Kinder- und Jugendklinik Marl. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 

hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Münster, 

bedient.  

Diese hat mit Datum vom 08.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL-Klinik Marl-

Sinsen – Haardklinik - für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 30 

KHGG NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch 

insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresab-

schlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 

und des Lageberichts nach den Vorschriften der GemKHBVO sowie die Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-

fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, den La-

gebericht sowie über den erweiterten Prüfungsgegenstand abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 30 KHGG NRW unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-



teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prüfungsgegenstan-

des nach § 30 KHGG NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-

liche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 

Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und La-

gebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 

gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat keine Einwendungen ergeben.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik Marsberg Kinder-und Jugendpsychiatrie – Psychotherapie - Psychosomatik. Zur Durch-

führung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft WRG Audit GmbH, Gütersloh, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – der LWL-Klinik Marsberg, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Marsberg, nach KHG 

unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL-Klinik Marsberg, Kinder- 

und Jugendpsychiatrie, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 30 

KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die 

Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und wirt-

schaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung 

und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtli-



chen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-

zung sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 

uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 

Buchführung und über den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 30 KHGG 

NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-

legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergän-

zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Thomas Siegert 

 

 

 



Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-

fung zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH, Gü-

tersloh, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Einrichtung LWL-

Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Lippstadt, Lippstadt, für das Geschäftsjahr vom 1.1. 

bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 106 GO NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die 

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der PBV und den ergänzenden Bestimmun-

gen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, 

auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 106 GO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-

men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 

Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der PBV und den ergän-

zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahres-

abschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Eunrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 



Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-

fung zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH, Gü-

tersloh, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Einrichtung LWL-

Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Marsberg, Marsberg, für das Geschäftsjahr vom 1.1. 

bis 31.12.2017 geprüft. Durch § 106 GO NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die 

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der PBV und den ergänzenden Bestimmun-

gen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, 

auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 106 GO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-

men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 

überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 

Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der PBV und den ergän-



zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahres-

abschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

Im Auftrag 

Thomas Siegert 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-

fung zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH, Gü-

tersloh, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Einrichtung LWL-

Pflegezentrum und LWL-Wohnverbund Warstein, Warstein, für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 

31.12.2017 geprüft. Durch § 106 GO NRW wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die 

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der PBV und den ergänzenden Bestimmun-

gen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, 

auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 GO NRW i.V.m. § 317 HGB unter Be-

achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 106 GO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld der Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-

men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-

systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 



überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 

Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der PBV und den ergän-

zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Einrichtung. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahres-

abschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Thomas Siegert 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Maßregelvollzugsklinik Schloß Haldem. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH, Gütersloh, be-

dient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

 „Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – der Klinik LWL-Maßregelvollzugsklinik Schloss Haldem, Stemwede, nach KHG 

unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW 

wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf 

die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel analog § 

18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-

bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und 

den ergänzenden Bestimmungen der Satzung sowie die Verwendung der Fördermittel analog § 

18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Auf-

gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 

Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie über den Prüfungsgegenstand ge-

mäß § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 



durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-

legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergän-

zenden Betsimmungen der Satzung undvermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel analog § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Maßregelvollzugsklinik Herne. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 

hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Münster, 

bedient.  

Diese hat mit Datum vom 04.05.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  



„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL- Maßregelvoll-

zugsklinik Herne für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 31.12.2017 geprüft. Die Buchführung und 

die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und 

den Vorschriften der KHBV und des Lageberichtes nach den Vorschriften der GemKHBVO 

liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist 

es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-

trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 

der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-

chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 

für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Zentrum für forensische Psychiatrie Lippstadt. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 

zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH, 

Gütersloh, bedient.  



Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – des LWL-Zentrums für Forensische Psychiatrie Lippstadt, Lippstadt, nach KHG un-

ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des LWL-Zentrum für Forensische 

Psychiatrie Lippstadt für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. 

Durch § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand fest-

gelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame 

und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel analog § 18 KHGG NRW. Die Buchführung 

und die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lagebericht nach den deutschen handelsrecht-

lichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der Sat-

zung sowie die Verwendung der Fördermittel des Maßregelvollzugsgesetzes analog § 18 

KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, 

auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über den Prü-

fungsgegenstand gemäß § 30 KHGG NRE i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 30 KHGG NRW analog i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei 

der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 

über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergän-

zenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel analog § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRH Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 



Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Therapiezentrum für forensische Psychiatrie Marsberg. Zur Durchführung der Jahresabschluss-

prüfung zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit gmbH, 

Gütersloh, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – der Klinik LWL-Therapiezentrum für Forensische Psychiatrie Marsberg, Marsberg, 

nach KHG analog unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des LWL-Thera-

piezentrums für Forensische Psychiatrie Marsberg „Bilstein“ für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW 

wurde der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf 

die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 

Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-

richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den 

ergänzenden Bestimmungen der Satzung sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 

Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe 

ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-

resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-

legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt.  



Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und den 

ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht in Einklang mit 

dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-

gen Entwicklung zutreffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel analog § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Thomas Siegert 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Klinik für forensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik. Zur Durchführung der 

Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft                 

Dr. Merschmeier + Partner GmbH, Münster, bedient.  

Diese hat mit Datum vom 13.07.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der LWL-Klinik für Fo-

rensische Psychiatrie Dortmund - Wilfried-Rasch-Klinik - für das Geschäftsjahr vom 1.1. bis 

31.12.2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deut-

schen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV und des Lageberichtes 

nach den Vorschriften der GemKHBVO liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

des Krankenhauses. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-

fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den 

Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 

Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-



trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 

der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-

chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 

für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grunds-

ätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses. Der Lagebericht steht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt die Chancen und Risiken der 

künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Merschmeier 

+ Partner GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie 

kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2017 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW i.V.m. § 9 Abs. 1 EigVO gesetzlicher Prüfer der 

Eröffnungsbilanz des Betriebes LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine.- Zur Durchführung der 

Eröffnungsbilanzprüfung zum 01.01.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

WRG Audit GmbH, Gütersloh, bedient.  

Diese hat den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  

 „Wir haben die Eröffnungsbilanz nebst Anhang nach KHG der LWL-Maßregelvollzugsklinik 

Rheine, Rheine auf den 1. Januar 2017 einschließlich der dazugehörigen Angaben geprüft. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die gesetzlichen Vertreter der LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine, Rheine sind verantwort-

liche für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz nebest Anhang einschließlich des Inventar und 

der dazugehörenden Angaben. Diese Verantwortung umfasst, dass diese Eröffnungsbilanz 

nebst Anhang nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der 

KHBV und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellt wird und unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eine sachgerechte Gesamtdarstellung der Ver-

mögenslage der Klinik vermittelt. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz 

einschließlich der dazugehörenden Angaben zu ermöglichen, die frei von wesentlichen – beab-

sichtigten und unbeabsichtigten – Angaben sind. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 

über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie über den Prüfungsgegen-

stand gemäß § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO abzugeben. 



Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB ein urteil 

zu dieser Eröffnungsbilanz nebst Anhang abzugeben. Wir haben unsere Prüfung unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Danach haben wir die Berufspflichten einzu-

halten und die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber 

erlangt wird, ob die Eröffnungsbilanz nebst Anhang einschließlich der dazugehörigen Angaben 

frei von wesentlichen falschen Angaben ist. 

Eine Prüfung umfasst die Durchführung von Prüfungshandlungen, um Prüfungsnachweise für 

die in der Eröffnungsbilanz enthaltenen Wertansätze einschließlich der dazugehörigen Anga-

ben zu erlangen. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des 

Wirtschaftsprüfers. Dies schließt die Beurteilung der Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Angaben in der Eröffnungsbilanz nebst Anhang ein. Bei der Beur-

teilung dieser Risiken berücksichtigt der Wirtschaftsprüfer das interne Kontrollsystem, das re-

levant ist für die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz nebst Anhang einschließlich der dazuge-

hörigen Angaben, die eine sachgerechte Gesamtdarstellung der Vermögenslage vermitteln. Ziel 

hierbei ist es, Prüfungshandlungen zu planen und durchzuführen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kon-

trollsystems der Klinik abzugeben. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung der angewand-

ten Rechnungslegungsmethoden, der Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern ermit-

telten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung 

der Eröffnungsbilanz einschließlich der dazugehörigen Angaben. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und an-

gemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsziel zu dienen. 

Prüfungsurteil 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

die Eröffnungsbilanz nebst Anhang einschließlich der dazugehörigen Angaben in allen wesent-

lichen Belangen den geltenden gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den 

ergänzenden Betsimmungen der Satzung und stellt die Vermögenslage der Klinik zum 1. Januar 

2017 in allen wesentlichen Belangen sachgerecht dar.“  

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes LWL-

Maßregelvollzugsklinik Rheine. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2017 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit GmbH, Gütersloh, be-

dient.  

Diese hat mit Datum vom 29.06.2018 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestä-

tigungsvermerk erteilt.  



 „Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

Anhang – der Klinik LWL-Maßregelvollzugsklinik Rheine, Rheine, nach KHG unter Einbezie-

hung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 

Dezember 2017 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW wurde der 

Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die zweck-

entsprechende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel analog § 18 Abs. 1 

KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 

den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergänzen-

den Bestimmungen der Satzung sowie die Verwendung der Fördermittel analog § 18 Abs. 1 

KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, 

auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter Einbeziehung der Buchführung sowie über den Prüfungsgegenstand gemäß § 30 

KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 

Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-

ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-

teilt werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prüfungsgegenstandes 

nach § 30 KHGG NRW i.V.m. § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Fest-

legung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 

das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Krankenhauses sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-

führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-

sentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-

lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lagebe-

richts hat zu keinen Einwendungen geführt.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 

der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den Vorschriften der KHBV und den ergän-

zenden Betsimmungen der Satzung undvermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-

schluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend dar. 

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der För-

dermittel analog § 18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRG Audit 

GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei 

zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergän-

zung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigen-

betrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht 

erforderlich. 



 

Herne, den 05.12.2018 

GPA NRW 

Im Auftrag 

Matthias Middel 

 

 

Die Jahresabschlüsse und die Lageberichte können während der Dienststunden beim Land-

schaftsverband Westfalen-Lippe in 48147 Münster, Hörsterplatz 2, Zimmer V 2.02, 2. OG 

und bei den Verwaltungen der LWL-Kliniken eingesehen werden. 

 

Überdrucke sind gegen Kostenerstattung direkt beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

anzufordern. 

 

Münster, den 15. Januar 2019 

 

Der Direktor  

des Landschaftsverbandes  

Westfalen-Lippe 

Matthias L ö b 

 

 

 

 


